
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

- VOM

12, Juni 1984 Nr. 1687

EG Bal s~

Die kinwohnergemeinde Balsthal unterbreitet dein Regierungs—

rat den Gestaltungsplan Ueberbauung Fluhackerstrasse zur

Genehmigung

Der vorliegende Gestaltungsplan regelt die Ueberbauung2 Er

schliessung und Freiflächengestaltung der Grundstdcke GB

Balsthal Nrn, 1220, 1223 und Teile ~on 1225/1226 durch

6 paari~eise zusammengebaute Mehrfamilienhäuser mit mehr

heitlich unterirdischer Parkierung. Ueber da~ genannte und

das cstlich angrenzende Gebiet besteht der Gestaltungsplan

~‘0berfeld“, der vom Regierungsrat mit I~RB Nr. 6l~3 vom

3,12,65 genehmigt worden war, Dieser Gestaltungsilan, dessen

Ver~rirklichung durch den vorliegenden Plan zumindest teil

weise in Frage gestellt wUrde, ist durch den Gemeinderat im

Verfahren nach ~ 47 BauG nach Anhörung der GrundeigentUiner

aufgehoben worden.

Die öffentliche Auflage des Gestaltungsplans erfolgte in der

Zeit vom 27. Oktober bis 26, November 1O~3. Einsprachen

gingen keine ein, Der Gemeinderat genehmigte den Plan am

16. Dezember 1903. Einer geringfUgigen Verschiebung eines

Gebäudes, die zur Wahrung des Grenzabstandes nötig wurde,

stimmte der Gemeinderat am 11. April 1904 zu, Da durch diese

Aenderung weder öffentliche Interessen verletzt, noch

Dritte benachteiligt werden, kann sie im laufenden Verfahren

ohne erneute Planauflage erfolgen.
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Formell ist das Verfahren richtig durchgeführt worden.

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen.

Ms wird

beschlossen: -

1.. Der Gestaltungsplan 11Ueberbauung :Fluhackerstrass&1 der

Einwolnnergemeinde Balsthal wird genehmigt,

2~ Der spezielle Bebauungsplan ~Oberfeld11, genehmigt mit

RRB Nr. 6193 vom 3,12,65, gilt als atifgehoben.

3 Die Gemeinde wird eingeladen, dem Amt fur Raumolanung
bis zum 1 Juli l9oL noch zwei Gestaltungsplane zu~t‘~-~

stellen, Diese sind iflit den Genehmigungsvermer‘ der

Gemeinde zu versehen.

4, Bestehende Pläne und Reglemente sind auf ~em Geltungshe—

r~ich des vorliegenden Pianes nicht anwendbar, soweit sie

diesem‘widersprechen.

Genehmigungsgebüh:t‘: Fr. 2oo .—— Kto. 2O0O—43l,~.O0

Publikationskosten: Fr. 13,—— Kto, 2020—435,00

Fr. 2l3,——(Verrechnung im KM Nr. 166)

(Staatskanzlei Nr. 142 )KK

De~ $taatsschreiber:

~‘V~ ~~ 1

Ausfertigung Seite 5.
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Bau—Dep arteinent (2) iIS/S

Amt für Rauniplanung (3),~
Amt für ~Tasserwirtschaft (2)

Tiefbauamt (2)

Amtschreiberei Baisthal Tha1—G~u, Amthaus 4710 Balsthai

Pinanzvervialtung/Debitorenbuchlaaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung

Ammamnamt der EG, 4710 Balsthai,~
13 ei~

Baukoinmission der EG, 4710 Baisthal

ArchitekturbUro Passwang Bau AG, Ausserbergstr. 10,
4702 Oensingen

Amtsbaltt_Publikation:

Es wird genehmigt: Der Gestaltungsplan Ueberbauung

Fluhackerstrasse der Einwohnergemeinde

Balsthal




